
	
  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

§ 1 Vertragsgegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Die nachstehenden Bedingungen finden Anwendung auf die Lieferung von Lederware. Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufbedingungen werden hiermit widersprochen. 
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. 

§2 Angebot und Vertragsabschluss                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung des Verkäufers. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabrede. 
2. Vom Verkäufer herausgegebene Prospekte, Zeichnungen, Werbeschriften usw. sind nur maßgeblich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Änderungen der Lieferung oder 
Leistung werden vorbehalten. 
3. Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind noch befugt, mündlich Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. 

§3 Preise                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Sämtliche vereinbarten Preise ab Werk ausschließlich Verpackung, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Sie verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Soweit nichts anderes vereinbart, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert  berechnet. 

§4 Liefer- und Leistungszeit                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Fristen beginnen mit dem Tag der Auftragsbestätigung zu laufen, jedoch nicht vor 
Eingang aller Unterlagen und Angaben des Bestellers, die zur Klärung der Ausführung des Liefergegenstandes erforderlich sind. Änderungen des Kundenwunsches bedingen neue Festsetzung der 
Lieferzeit durch den Verkäufer. 
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (Streik, Aussperrung, 
behördliche Anforderungen usw.) auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung, bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.  
3. Sind Verzögerungen bei der Lieferung vom Käufer zu vertreten, genügt der Verkäufer seiner Verpflichtung durch Meldung der Versandbereitschaft und Lagerung der Ware auf Risiko und Kosten des 
Kunden. 
4. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden zum Versand gebracht, hat der Verkäufer die Wahl der Versandform. Der Verkäufer haftet hierbei nur für Auswahlverschulden. 
5. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 

§5 Gefahrenübergang                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lagers des Verkäufers verlassen hat. Falls 
der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

§6 Gewährleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. 
2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. 
3. Der Käufer muss einen Mangel unverzüglich, soweit es sich um offene Mängel handelt, spätestens eine Woche nach Empfang des Gegenstandes schriftlich anzeigen. 
4. Der Verkäufer hat das Recht, etwaige Mängel nachzubessern bzw. eine Nachlieferung vorzunehmen. Ihm stehen mindestens 2 Nachbesserungs-bzw. Nachlieferungsversuche zu. 
5. Schlagen 2 Nachbesserungsversuche fehl, kann der Käufer nach einer angemessenen Frist nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 
6. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. 
Darüberhinausgehende Gewährleistungsansprüche stehen dem Käufer nicht zu. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherung, die den Käufer gegen das Risiko von 
Mängelfolgeschäden absichern soll. 

§7 Eigentumsvorbehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Verkäuferin berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Der Käufer verzichtet insoweit auf sein Recht zum Besitz. Die Verkäuferin ist berechtigt, die 
Räume des Käufers zu betreten und die Ware selbst oder durch bevollmächtigte Dritte abzuholen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch die Verkäuferin liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die 
Verkäuferin ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – 
anzurechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert 
zu versichern. Der Käufer tritt im Voraus seine Forderungen aus den Versicherungsverträgen an die Verkäuferin ab.                                                                                                                                            
3. Dem Käufer ist es untersagt, die gelieferte Ware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer die Verkäuferin unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit die Käuferin gem. § 771 Abs. 1 ZPO Klage erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den der Verkäuferin entstandenen Ausfall.                                                                                                                                                                                      
4. Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) 
der Forderung an die Verkäuferin ab, die ihm aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund hinsichtlich der Ware gegen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die gelieferten Gegenstände ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden sind. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die 
Befugnisse der Verkäuferin, die Forderungen selbst einzuziehen, bleiben hiervon unberührt. Die Verkäuferin verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so kann die Verkäuferin verlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.                                                                                                                       
5. Die Verkäuferin verpflichtet sich, die der Verkäuferin zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der Verkäuferin. 

§8 Zahlungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Soweit nichts anders vereinbart, sind Rechnungen des Verkäufers 10 Tage nach der Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen 
des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist 
der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
2. Zahlungen sind zu leisten ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Lieferers. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Bei Schecks dann, wenn der 
Scheck eingelöst wird. 
3. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene 
Kontokorrentkredite zu berechnen. 
Der Verkäufer ist berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Umstände bekannt werden, welche die 
Kreditwürdigkeit des Kunden mindern. Nach angemessener Nachfrist ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Käufer 
hat im Falle des Rückritts oder der Nichterfüllung des Vertrages pauschal einen Betrag in Höhe von 25% der Bestellsumme zu zahlen; der Nachweis eines höheren oder geringeren Schadens bleibt 
vorbehalten. 
4. Der Käufer ist zu Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. 
Kommt der Käufer bei Ratenkäufen mit zwei aufeinanderfolgenden Raten in Verzug, so wird der gesamte Restkaufpreis sofort zur Zahlung fällig. 

§9 Haftungsbeschränkung                                                                                                                                                                                                                                                             
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den 
Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungshilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

§10 Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit                                                                                                                                                                                                                           
1. Für diese Geschäftsbedingungen und für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
2. Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist, ist Esslingen ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle die sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
3. Die vorstehenden Bedingungen finden auch Anwendung auf Kaufverträgen mit Nichtkaufleuten, jedoch mit folgender Maßgabe: 
a) soweit den obigen Bedingungen zwingende Vorschriften des AGB-Gesetzes entgegenstehen, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach gesetzlichen Vorschriften. 
b) Gerichtsstand für alle beiderseitigen Ansprüche aus der Geschäftsbedingung einschließlich Ansprüche aus Scheck- und Wechseln ist Esslingen, falls die im Klagewege in Anspruch zu nehmende 
Partei nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung in Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 

	
  


